
Die Rechtsſtellung der Birchendiener.
Von Ni Dr jur. Dr Phil. oſef Löhr, Breslau.

Unter dem Sammelbegriff „Kirchendiener“ werden hier die
nicht dem geiſtlichen Stande angehörenden und nicht mit geiſtlichenFunktionen betrauten, ſondern iſchen Zwecken bei einer

verwendeten EUuteé zuſammengefaßt, ſofern ſie HQu. odernebenamtlich, gewöhnlich Entgelt, nicht bloß für einzelne 0oder aushilfsweiſe, ſondern auf beſtimmte oder unbeſtimmte Zeitienſten ver  5 ſind und 4 Anſtellung mn einem wirklichenDienſtverhältniſſe zur Kirche ſtehen, das beſtimmte En und
mit ſich bringt. Dahin gehören alſo Küſter, Glöckner, Organiſten, Chorleiter, Choralſänger, Kirchenkaſſenverwalter, Bürokräfte

zur Beſorgung des Schreibwerkes, FührungKartothek, Seelſorgehelferinnen
der

Unſere Frage gliedert ſich m zwei Etle
Wie iſt deren Stellung I. nach dem kanoniſchen Rechte, ſtaatskirchenrechtli aufzufaſſen? Beide Rechte können miteinander über⸗

einſtimmen, brauchen ES aber nicht Erſtes wird der Fall ſein,das Kirchenrecht das Staatskirchenrecht m dieſem Punkte anerkennt,68 kann ahber auch umgekehrt ſein Unſere Unterſuchung erſtrePreußen und insbeſondere den Oſten, das FürſtbistumBreslau
Das gemeine Kirchenrecht unterſcheidet Kirchenämter Im

Engeren Und Im weiteren Sinne. Das Kirchenamt Im eigent⸗lichen Sinne hat eine von dem jeweiligen Amtsträger unabhängige,auf göttlichem oder auf kirchlichem E beruhende, dauernde Teil  0  ·
nahme an der kirchlichen Weihe oder Jurisdiktionsgewalt zUum 60  nhalt,die nach Maßgabe der kirchenrechtlichen Beſtimmungen dem Betref⸗.  Anden übertragen wird (Can 145, Das trifft die H ragetehenden Kirchendiener nicht 3u; von einer El oder einer Juris⸗diktionsgewalt iſt bei ihnen nirgends die Rede hre Funktionen fallenalſo Unter den jegri des kirchlichen Amtes im uneigentlichen Sinne;ſie ind demnach Kirchenbeamte um weiteren Sinne, 0 ſiehaben gewiſſ ſich nicht geiſtliche Aufgaben kraft legitimer Be
rufung 3 vollziehen, die aber irgendwie mit einem geiſtlichen Zweckezuſammenhängen und dieſem dienen; 8 iſt Kirchendienſt, kein geiſtlicher Dienſt Im ſtrengen Sinne, der darum auch regelmäßig nichtvon Geiſtlichen der höheren Weihen vollzogen ird Da aber nach
Can 145, 2 Im kirchlichen Gefetzbuche jedesmal, wenn von Aemterndie Rede iſt, immer NUur das Amt IM Sinne gedacht wird,nicht das Gegenteil ausdrücklich geſagt wird, ſo ſind die vielenBeſtimmungen des ganzen vierten Titels des weiten Buches „DeOkkiciis CClesiastieis“ zur rechtlihen Beurteilung der Kirchendienerauszuſcheiden (can. 146 bis 195
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Da das gemeine Recht nun ber die Kirchenbeamten Im weiteren

inne nichts beſtimmt, o hat man,!) dieſe lacuna legis, dieſe
Lücke im Geſetze, auszufüllen, auf den can. Unter den NOrIMaeE

generales zurückgegriffen und Aus ihm Iu Verbindung mit Call. 1529
loſſen, daß das Preußiſche Allgemeine Landrecht hier
m Betracht ommt, ſoweit dies auf die Anſtellung und die Be
fugniſſe der Kirchenbeamten ſich bezieht, da EeS 10 den Forderungen
des ClI 1529 entſprechend weder mit dem us divinum un Wider⸗
ru ſteht, noch deſſen Anwendungen durch beſondere Beſtimmungen
des Kirchenrechtes verboten wird Der Cal! 1529 beſagt Juae ius
(ivile IN territorio tatuit de 60ntraétibus Cadem iure Canonieo
IN materia ecClesiastica Iisdem CUIII Cffectibus serventur, 181 UTrI
divino COntraria Sint.

Man hat dann weiter ſchloſſen, daß durch die Anstellung⸗
Urkunde der Kirchenbeamte einer katholiſchen Kirchengemeinde
nicht min em privatrechtliches Verhältni auf Grund eines bürgerlich—
rechtlichen Dienſtvertrages Im Sinne eines COntractus HDilateralis
aequalis * werde vielmehr durch da Anſtellungsdekret einer
kirchenaufſichtlichen In

ſtanz (Generalvikariat) Zum amte
Körper  aft des öffentlichen Rechtes beſtellt und zur Ver
ſehung öffentlich rechtlicher Dienſtpflichten beſtimmt S0 ſehen, ſagt
man, Wiſſenſchaft und Praxis dieſes Verhältnis an; ſie betrachten
ES als einen obrigkeitlichen Verwaltungsakt (Hoheitsakt) auf Unter⸗
werfung vgl Hatſchek, Lehrbuch des deutſchen und des preußiſchen
Verwaltungsrechtes?, 192, und 297 ferner tto E  Er,
eutſche Verwaltungsrecht II 1917, 247 ., Schoen, Evan.
geliſches Kirchenrecht 1903, 237) Dieſe letzte Stelle vor allem
beweiſt reilich gar nichts; denn abgeſehen davon, daß Schoen bei
dieſen Ausführungen nicht m allem zuzuſtimmen iſt, ſpri EL hier
von den Beamten der kirchlichen Behörden (Konſiſtorien), nicht
aber von den Kirchenbeamten der einzelnen Gemeinden.

Was ſt iezu ſagen?
Hier liegen verſchiedene Irrtümer vor unächſt iſt die Ver

vendung von CAI. in Verbindung mit CdII I einzuſehen.
Gewiß iſt Call. der allgemeine Kanon, der immer 3zuT Anwendung
kommt, venn 68 an Rechtsbeſtimmungen über eine Materie mangelt.
ber auf CAII 1529 23

ſt man anſcheinend verfallen, eil ſich
agte Da das kanoniſche Beamtenrecht für dieſe kirchlichen Beamten
im weiteren Sinne nicht zul Anwendung ommt, ſo bleibt nichts
anderes übrig, al eben die Beſtimmungen ber die erträge eran
zuziehen. Dieſe aber verweiſen auf das Landesrecht, gier alſo das
preußiſche Recht, das dadurch 3zUum katholiſchen Kirchenrecht ird
Dabei hat man aber überſehen, daß un I  — 1529 zweifellos von

Da der betreffende Autor ſeine Arbeit nicht hat Iim Druck erſcheinen
laſſen, und ſie nicht publici uris iſt, ind nähere Zitierungen unmöglich.
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1US Civile Im Sinne von Privatrecht die 8 iſt, während da I
rage kommende preußiſ Recht öffentliches Recht, Staatskirchen⸗
recht, darſtellt. Ferner chon da ſonderbare Ergebnis, dem

auf dieſe Elſe elangt, ſtutzig machen müſſen Auf dem Um
über die Verträge und das Vertragsrecht kommt man dazu,

dieſen Leuten öffentliche Beamtenqualität zuzuerkennen, alſo ein
öffentlich rechtliches Verhältnis konſtruieren, das doch jede Ver
tragsverhältnis ausſchließt

Aber elbſt von dieſer echtlich unmöglichen Konſtruktion abge
ſehen, gat maill ferner nicht beachtet, daß der Call. 529 nicht für
ich llein beſteht, ſondern den Einleitungskanon einer Anzahl
umfangreicher anderer Kanones arſtellt, die amt und ſonders vo  —
Kirchenvermögen, ſeiner Verwaltung, Veräußerung, Belaſtung, Ver
hachtung, Verwendung handeln Die allgemeine Ueberſchrift
196 Contractibus hat den Irrtum verurſacht Der Call. 1529 handelt
alſo nicht von den erträgen echthin, ſondern NUr von olchen
über Kirchengut. Das Verſehen waäre nicht möglich eweſen,
man den allgemeinen Zuſammenhang beachtet hätte. Da hätte ſich
9e.  eigt, daß IMI Buche dieſer Titel ber die erträge
einen Abſchnitt des großen Teiles zdit der Ueberſchrift „De bonis
66Clesiae temporalibus“ Für dieſe Materie OImm dann
atürlich da Privatrecht des betreffenden Landes In Betracht nd
vird vom Kodex anerkannt, nicht aber das öffentliche Recht enes
kann unbedingt von der Kirche anerkannt werden, da ES die irche
Ni ſchlechter ſtellt als erſonen und Vereine überhaupt und ihr
keine beſonderen Laſten auferlegt, während ES undenkbar iſt, daß
das gemeine kanoniſche Recht ohneweiteres die ſtaatskirchenrechtlichen
Beſtimmungen irgend eines Landes ber das kirchliche Vermögenanerkennen d übernehmen önnte. Dabei braucht man gar nicht
an direkt kirchenfeindliche Geſetze 3 denken, ſondern NUr, was für
nſeren all QAm 10  en legt, die Beſtimmungen des preußiſchen
Landrechtes ber das Kirchenvermögen (ALR II I, 88 160 bis 236)
Selbſt der alte Vorzug des römiſchen Rechtes, ſchlechthin bei
jeder ücke des kanoniſchen Rechtes als ſubſidiär anertannt 3 ſein,
iſt mit der Rechtskraft de 00d ur Can verſchwunden, wenngleich

der hiſtoriſchen Entwicklung des kanoni  en Rechtes ud ſeine
Zuſammenhanges mit dem römiſchen Rechte auch heute noch

bei der Gleichheit der zugrundeliegenden Prinzipien die nalogia
IUris Ni legis) durchaus erlaubt und Atze iſt Noch viel wenigerkann die Kirche die vielen ud vielgeſtaltigen, ihr fremden mMNO erne
Rechte ohneweiters anerkennen (Chelodi, Ius de Personis, Triden-
denti 1922. 112) Alles dies 0 ſtutzig machen müſſen

Bei jener Konſtruktion 23

ſt weiter überſehen worden, daß der
mit e an  6  Ne CdlIl. von dem 7˙  Falle redet, daß owohl das
gemeine wie auch das partikuläre Recht über eine Materie keine
Beſtimmungen enthält. Gemeint iſt damit natürlich das partikuläre



Kirchenrecht. Es mußte alſo zunächſt feſtgeſtellt Werden⸗ ob ein ſolchesüberhaupt vorhanden iſt und für die Auns beſchäftigende rage Be
ſtimmungen enthält Das iſt tatſä

1 der Falk enesPartikularrecht iſt m den Beſtimmungen der Breslauer Biſchöfend biſchöflichen Behörden niedergelegt, die m der „Sammlungkirchlicher Verordnungen, rläſſe und Bekanntmachungen für das
Bistum Breslau“ vo  2 Fürſtbiſchöflichen Ordinariate iſch*

Kürchenrecht.Es mußte alſo zunächſt feſtgeſtelt werden, ob ein ſolches

überhaupt vorhanden iſt und für die uns beſchäftigende Frage Be⸗

ſtimmungen enthält. Das iſt tatſächlich der Fall. Jenes ſchleſiſche

Partikularrecht iſt in den Beſtimmungen der Breslauer Biſchöfe

und biſchöflichen Behörden niedergelegt, die in der „Sammlung

tirchlicher Verordnungen, Erläſſe und Bekanntmachungen für das

Bistum Breslau“ vom Fürſtbiſchöflichen Ordinariate authentiſch

herausgegeben ſind. Leider iſt ſeit dieſer Ausgabe von 1902 eine

neue nicht mehr erſchienen, ſo daß für die ſpätere Zeit bis zur Gegen⸗

wart nichts anderes übrig bleibt, als die einzelnen Nummern der

Verordnungen, neueſtens (1926) „Kirchliches Amtsblatt“ genannt,

der Reihe nach durchzugehen.

Da trifft es ſich gut, daß für unſere Zwecke zwei wichtige Erläſſe

in jenem Bande ſich finden: 1. Die „Küſterdienſtordnung“

Nr. 351 vom 26. Juni 1893, und 2. eine Mitteilung des preußiſchen

Kultusminiſters v. Goßler an den Kardinal Kopp über eine Erklärung

des Reichsſtaatsſekretäörs des Innern vom 5. März 1891 über „Die

Verſicherungspflicht kirchlicher Beamten“ (Nr. 352). Letzte

iſt deshalb von beſonderem Werte, weil ſie als Mitteilung einer

Reichsbehörde, nicht nur für das Bistum Breslau, ſondern für alle

deutſchen Diözeſen in Frage kommt. Ihre Aufnahme in die parti⸗

kuläre kirchliche Geſetzesſammlung des Bistums Breslau bedeutet,

daß ſie hier eigentliche kirchliche Rechtsquelle des Diözeſanrechtes

werden ſoll. Würde aber auch das partikuläre Geſetzesrecht verſagen,

ſo müßte das Gewohnheitsrecht berückſichtigt werden, ſei es das

der ganzen Diözeſe oder einzelner Bezirke (Kommiſſariate) oder

ſchließlich die Obſervanz der einzelnen in Frage ſtehenden Pfarre.

Die genannte Küſterdienſtordnung iſt ſelbſtredend analog auf die

übrigen Kirchendiener in ähnlichen Stellungen anzuwenden, zum

Beiſpiel auf die Kantoren, Chorrektoren (vgl. auch noch ausdrücklich

J1). Von beſonderer Wichtigkeit iſt, daß dieſe Ordnung wiederholt

das preußiſche Landrecht und deſſen ſtaatskirchenrechtliche Be⸗

ſtimmungen im 11. Titel des zweiten Teiles, insbeſondere den ſiebten

Abſchnitt „Von weltlichen Kirchenbedienten“ anzieht, wie ſie auch

im Einvernehmen zwiſchen dem Kardinal Kopp und dem preußiſchen

Kultusminiſter zuſtande gekommen iſt (vgl. Einleitung). Daraus geht

hervor, daß die Beſtimmungen des Landrechtes über die weltlichen

Kirchendiener ausdrücklich zum mindeſten als ſubſidiäre Rechts⸗

quelle anerkannt und dadurch das Staatskirchenrecht bezüglich der

Kirchendiener zur partikulären (Diözeſan⸗)Kirchenrechtsquelle er⸗

hoben wird. Auf dieſe Weiſe und mit dieſer Beſchränkung ſind

wir nun allerdings wirklich befugt, das preußiſche Recht anzuwenden.

Was ſagt dies nun über die Rechtsſtellung der Kirchendiener?

Nach ALR. II, 11, § 19 haben die Geiſtlichen der „vom Staat

ausdrücklich aufgenommenen Kirchengeſellſchaften“, wie letzte „die

Rechte brivilegierter Korporationen“ beſitzen (§ 17), „mit anderenherausgegeben ind Leider iſt eit dieſer Ausgabe von 1902 eine

nicht mehr erſchienen, daß für die pätere Zeit bis zur egen⸗wart M anderes übrig bleibt, Als die einzelnen Nummern der
Verordnungen, neueſtens (1926) „Kirchliches Amtsblatt“ genannt,der Reihe nach durchzugehen.

Da trifft ES ſich gut, daß für Unſere Zwecke zwei wichtige ErläſſeIn jenem Bande ſich finden Die „Küſterdienſtordnung“(V 351 vom uni 1893, und eine Mitteilung des preußiſchen*

Kürchenrecht.Es mußte alſo zunächſt feſtgeſtelt werden, ob ein ſolches

überhaupt vorhanden iſt und für die uns beſchäftigende Frage Be⸗

ſtimmungen enthält. Das iſt tatſächlich der Fall. Jenes ſchleſiſche

Partikularrecht iſt in den Beſtimmungen der Breslauer Biſchöfe

und biſchöflichen Behörden niedergelegt, die in der „Sammlung

tirchlicher Verordnungen, Erläſſe und Bekanntmachungen für das

Bistum Breslau“ vom Fürſtbiſchöflichen Ordinariate authentiſch

herausgegeben ſind. Leider iſt ſeit dieſer Ausgabe von 1902 eine

neue nicht mehr erſchienen, ſo daß für die ſpätere Zeit bis zur Gegen⸗

wart nichts anderes übrig bleibt, als die einzelnen Nummern der

Verordnungen, neueſtens (1926) „Kirchliches Amtsblatt“ genannt,

der Reihe nach durchzugehen.

Da trifft es ſich gut, daß für unſere Zwecke zwei wichtige Erläſſe

in jenem Bande ſich finden: 1. Die „Küſterdienſtordnung“

Nr. 351 vom 26. Juni 1893, und 2. eine Mitteilung des preußiſchen

Kultusminiſters v. Goßler an den Kardinal Kopp über eine Erklärung

des Reichsſtaatsſekretäörs des Innern vom 5. März 1891 über „Die

Verſicherungspflicht kirchlicher Beamten“ (Nr. 352). Letzte

iſt deshalb von beſonderem Werte, weil ſie als Mitteilung einer

Reichsbehörde, nicht nur für das Bistum Breslau, ſondern für alle

deutſchen Diözeſen in Frage kommt. Ihre Aufnahme in die parti⸗

kuläre kirchliche Geſetzesſammlung des Bistums Breslau bedeutet,

daß ſie hier eigentliche kirchliche Rechtsquelle des Diözeſanrechtes

werden ſoll. Würde aber auch das partikuläre Geſetzesrecht verſagen,

ſo müßte das Gewohnheitsrecht berückſichtigt werden, ſei es das

der ganzen Diözeſe oder einzelner Bezirke (Kommiſſariate) oder

ſchließlich die Obſervanz der einzelnen in Frage ſtehenden Pfarre.

Die genannte Küſterdienſtordnung iſt ſelbſtredend analog auf die

übrigen Kirchendiener in ähnlichen Stellungen anzuwenden, zum

Beiſpiel auf die Kantoren, Chorrektoren (vgl. auch noch ausdrücklich

J1). Von beſonderer Wichtigkeit iſt, daß dieſe Ordnung wiederholt

das preußiſche Landrecht und deſſen ſtaatskirchenrechtliche Be⸗

ſtimmungen im 11. Titel des zweiten Teiles, insbeſondere den ſiebten

Abſchnitt „Von weltlichen Kirchenbedienten“ anzieht, wie ſie auch

im Einvernehmen zwiſchen dem Kardinal Kopp und dem preußiſchen

Kultusminiſter zuſtande gekommen iſt (vgl. Einleitung). Daraus geht

hervor, daß die Beſtimmungen des Landrechtes über die weltlichen

Kirchendiener ausdrücklich zum mindeſten als ſubſidiäre Rechts⸗

quelle anerkannt und dadurch das Staatskirchenrecht bezüglich der

Kirchendiener zur partikulären (Diözeſan⸗)Kirchenrechtsquelle er⸗

hoben wird. Auf dieſe Weiſe und mit dieſer Beſchränkung ſind

wir nun allerdings wirklich befugt, das preußiſche Recht anzuwenden.

Was ſagt dies nun über die Rechtsſtellung der Kirchendiener?

Nach ALR. II, 11, § 19 haben die Geiſtlichen der „vom Staat

ausdrücklich aufgenommenen Kirchengeſellſchaften“, wie letzte „die

Rechte brivilegierter Korporationen“ beſitzen (§ 17), „mit anderenKultusminiſters Goßler an den Kardinal Kopp übenr eine Erklärungdes Reichsſtaatsſekretärs des Innern vom März 1891 ber „DieVerſicherungspflicht kirchlicher Beamten“ (Nr 35²) Letzteiſt deshalb von beſonderem Werte, eil als Mitteilung einer
Reichsbehörde, nicht MIL für das Bistum Breslau, ſondern für alle
eu  en Diözeſen m rage kommt hre Ufnahme in die NTtikuläre kirchliche Geſetzesſammlung des Bistums Breslau bedeutet,daß ſie hier eigentliche kirchliche Rechtsquelle des Diözeſanrechteswerden ſoll Würde aber auch das partikuläre Geſetzesrecht verſagen,o müßte das Gewohnheitsrecht berückſichtigt werden, ſei ES das
der Diözeſe oder einzelner Bezirke (Kommiſſariate) oderſchließlich dieé Obſervanz der einzelnen m Frage ſtehenden arreDie genannte Küſterdienſtordnung iſt ſelbſtredend analog auf die
übrigen Kirchendiener m ähnlichen Stellungen anzuwenden, zumBeiſpiel die Kantoren, Chorrektoren (vgl noch ausdrücklich

Von beſonderer Wichtigkeit iſt, 0

teſe Ordnung wiederholtdas preußiſche Landrecht und ſſen ſtaatskirchenrechtliche Be
ſtimmungen Im 11 Titel des weiten Teiles, insbeſondere den ſiebtenN „Von weltlichen Kirchenbedienten“ nzieht, teé ſie auch
im Einvernehmen zwiſchen dem Kardinal Kopp Und dem preußiſchenKultusminiſter zuſtande gekommen iſt vgl. Einleitung). Daraus gehthervor, daß die Beſtimmungen des Landrechtes über die weltlichenKirchendiener ausdrücklich ZUum mindeſten als ſubſidiäre Re  8
quelle anerkannt Uund dadurch das Staatskirchenrecht bezüglich der
Kirchendiener 3uT partikulären (Diözeſan⸗) Kirchenrechtsquellehoben wird Auf 1E  6 Weiſe nd mit dieſer Beſchränkung ſindwir nun. allerdings wirklich befugt, das preußiſche Recht anzuwenden.Was dies nun ber die Rechtsſtellung der Kirchendiener?— ach R II  „ 11, 19 aben die Geiſtlichen der „Vom ²ausdrücklich aufgenommenen Kirchengeſellſchaften“, wie die
6 privilegierter Korporationen“ beſitzen ½%, „mit anderen
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Waamdten im Staat gleiche Mechte“ Sie waren auch ſchon nach der
damaligen, Eute veralteten ſſung keine unmittelbaren,
ſondern bloß mittelb Are Staatsbeamte, da nicht Im unmittel
baren Dienſte des Staates, ſondern m dem von Korporationenſtanden, die dem Staate untergeordnet waren entſprechend dem da
maligen Staatskirchentum 1 bedeutete das, daß den Geiſt
lichen die beſonderen Vorrechte der Staatsbeamten gewährt wurden.
Dem Ganzen lag die Anſchauung zugrunde, daß die I  E als itt
lichkeitsanſtalt die H des Staates 3 fördern habe, umgekehrtaber auch der AH die Verwirklichung der religiös⸗ſittlichen Eckeéder Kirchen m das Gebiet der Staatsaufgaben einzubeziehen habe
Q inſchius, Das Preußiſche Kirchenrecht IM Gebiete des All⸗
gemeinen Landrechtes, Berlin Ud Leipzig 1884, 15, 31Nachdem aber ſchon durch die alte preußiſche Verfaſſung jene terri⸗
torialiſtiſche ſſu preisgegeben und die Selbſtändigkeit der
Religionsgeſellſchaften und Kirchen anerkannt worden iſt, Aben die
Geiſtlichen der mit der Qualität einer Korporation des öffentlichen
Rechtes ausgeſtatteten Religionsgeſellſchaften, alſo insbeſondere die
katholiſchen Uund die evangeliſch⸗landeskirchlichen Geiſtlichen heute
einfach als öffentliche Beamte 3 gelten, wie ſie als auchm mehreren preußiſchen Geſetzen bezeichnet werden: ebenſo geltendie Kirchenbehörden als öffentliche Behörden.

Ganz anders aber iſt das Rechtsverhältnis der „weltlichenKirchenbeamten“. In dem von thnen handelnden eigenen ſiebtenAbſchnitte ird der grundſätzliche 550 die 3ze geſte

„ der
da beſagt: „Perſonen, 2  E zwar A Dienſte der Kirche, aber
NUur m mechaniſchen Verrichtungen oder weltlichen Angelegenheitenbeſtimmt ſind, aben nicht die Rechte der Geiſtlichen.“ Das deckt
ſich mit dem kanoniſchen egriffe des Kirchenamtes ImM uneigentlichen—.  Sinne als eines „okkicium quod 1 Spiritualem finem legitime
EXercetur“ (Can. 145, 1 Die unzweifelhafte Schlußfolgerung aus
jenem 550 iſt alſo die, daß die Kirchendiener insgeſamt und keine
Klaſſe von thnen die Ualitta der Offentlichen Beamten haben. Sie
ſind einfach Angeſtellte und
equenzen behandeln.

als echtlich mit allen Kon⸗
Auch iſt E8 regelm ißig nicht das geiſtliche Amt (Generalvikariat,Ordinariat), das ſie an  E ondern der Patron Auf die dabeigebrauchten Ausdrücke Imm E8 nicht 0 74 ebenſowenig auf die Aus⸗ſtellung und Ueberreichung der Anſtellungsurkunde. „Küſter und
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damaligen, heute veralteten Auffaſſung keine unmittelbaren,

ſondern bloß mittelbare Staatsbeamte, da ſie nicht im unmittel⸗

baren Dienſte des Staates, ſondern in dem von Korporationen

ſtanden, die dem Staate untergeordnet waren entſprechend dem da⸗

maligen Staatskirchentum. Praktiſch bedeutete das, daß den Geiſt⸗

lichen die beſonderen Vorrechte der Staatsbeamten gewährt wurden.

Dem Ganzen lag die Anſchauung zugrunde, daß die Kirche als Sitt⸗

lichkeitsanſtalt die Zwecke des Staates zu fördern habe, umgekehrt

aber auch der Staat die Verwirklichung der religiös⸗ſittlichen Zwecke

der Kirchen in das Gebiet der Staatsaufgaben einzubeziehen habe

(Paul Hinſchius, Das Preußiſche Kirchenrecht im Gebiete des All⸗

gemeinen Landrechtes, Berlin und Leipzig 1884, S. 15, A. 31).

Nachdem aber ſchon durch die alte preußiſche Verfaſſung jene terri⸗

torialiſtiſche Auffaſſung preisgegeben und die Selbſtändigkeit der

Religionsgeſellſchaften und Kirchen anerkannt worden iſt, haben die

Geiſtlichen der mit der Qualität einer Korporation des öffentlichen

Rechtes ausgeſtatteten Religionsgeſellſchaften, alſo insbeſondere die

katholiſchen und die evangeliſch⸗landeskirchlichen Geiſtlichen heute

einfach als öffentliche Beamte zu gelten, wie ſie als ſolche auch

in mehreren preußiſchen Geſetzen bezeichnet werden; ebenſo gelten

die Kirchenbehörden als öffentliche Behörden.

Ganz anders aber iſt das Rechtsverhältnis der „weltlichen

Kirchenbeamten“. In dem von ihnen handelnden eigenen ſiebten

Abſchnitte wird der grundſätzliche § 550 an die Spitze geſtellt, der

da beſagt: „Perſonen, welche zwar zum Dienſte der Kirche, aber

nur in mechaniſchen Verrichtungen oder weltlichen Angelegenheiten

beſtimmt ſind, haben nicht die Rechte der Geiſtlichen.“ Das deckt

ſich mit dem kanoniſchen Begriffe des Kirchenamtes im uneigentlichen

Sinne als eines „oklicium . .. quod in spiritualem finem legitime

exercetur“ (can. 145, § 1). Die unzweifelhafte Schlußfolgerung aus

jenem § 550 iſt alſo die, daß die Kirchendiener insgeſamt und keine

Klaſſe von ihnen die Qualität der öffentlichen Beamten haben. Sie

ſind einfach Angeſtellte und

ſequenzen zu behandeln.

als ſolche rechtlich mit allen Kon⸗

Auch iſt es regelm ißig nicht das geiſtliche Amt (Generalvikariat,

Ordinariat), das ſie anſtellt, ſondern der Patron. Auf die dabei

gebrauchten Ausdrücke kommt es nicht an, ebenſowenig auf die Aus⸗

ſtellung und Ueberreichung der Anſtellungsurkunde. „Küſter und

andere ... Kirchenbediente werden der Regel nach von dem Patron

beſtellt“ (§ 556). „Dieſer muß zwar den Pfarrer mit ſeinem Gut⸗

achten über das zu beſtellende Subjekt hören; er iſt aber an deſſen

Vorſchl ge nicht gebunden“ (§ 557). „Doch darf dem Pfarrer kein

Subjekt aufgedrängt werden, welches mit ihm in offenbarer Feind⸗

ſchaft lebt oder ſich gröblich wider ihn vergangen hat“ (§ 558). Das

gilt natürlich nur für H e Kirchen, die einen Patron haben;Kirchenbediente werden der ege nach von dem Patronbeſtellt“ —(8 556) „Dieſer muß zwar den Pfarrer mit ſeinem Gut
achten über das beſtellende Subjekt hören; EL iſt ahber deſſenVorſ 9E nicht gebunden“ (8 557) „Doch darf dem Pfarrer kein
Subjekt aufgedrängt werden, welches mit ih n offenbarer Feindchaft ebt oder ſich gröblich wider ihn vergangen 558) Das
gilt natürli nUr für Waieien Kirchen, die einen Patron aben;



302 8  —8*

bei den übrigen ſtellt nicht das Generalvikariat, ſondern der Pfarrer
Un Kirchenvorſtand gemeinſam die Küſter und ſonſtigenKirchendiener 0 ud der Pfarrer —

ſt ver  El, die geſchehene
Anſtellung dem Erzprieſter amtlich anzuzeigen (§8 562 und 563)

Daß die Kirchendiener keine Beamten Im öffentlich rechtlichenSinne ſind, geht auch Qus ihrer Verſicherungspflich hervor.
Eine darüber ergangene, zunächſt die Diözeſe Ulm ſich be
ziehende Entſcheidung des Reichsſtaatsſekretärs des Innern vom

Juni 1889 Urde mn das chleſ

ſche artikularrecht Unter Nr 352
aufgenommen. Sie beſagt, daß die Verſicherungspflicht ſich auf
folgende Perſonen, inſofern deren Jahreseinkommen 2000 Mark
nicht überſteigt, ſich erſtreckt:

—— Auf die un der Kanzlei als ekretäre, Kalkula.
bren, Regiſtratoren und Regiſtraturgehilfen, Kanzliſten, Kanzlei⸗boten beſchäftigten Beamten nd Bedienſteten.

Auf den Organiſten, die horſ änger und Sakriſtane bei der
Kathedralkirche.

Auf die Organiſten, Küſter und Totengräber bei den einzelnen
Kirchen der Diözeſe.“
O Beamte unterliegen aber grundſätzlich nicht der

Verſicherungspflicht; daraus olgt, daß die genannten Perſonen nach
dem miniſteriellen Entſcheid eben keine ffentlichen Beamten ſind

b0 nun etwa Aus der dort feſtgeſetzten Höhe der Gehalts⸗
Ummeé, bis 3 der leſeé eute verſicherungspflichtig ſind, daß die
er bezahlten öffentliche Beamte ind? Mit nichten; araus 0⁰9
juriſtiſch NUr, daß ſie nicht verſicherungspflichtig ſind jeder andere Schluß
wäre Die ſoziale ellung, die Vorbildung, die
Dienſtobliegenheiten ſind Es, die den Arakter beſtimmen. Das
geh Qus dem Zweck des Geſetzes, wie H deſſen Entwurf und
bei der Beratung zUum Ausdrucke gekommen iſt, hervor. „Eine Aus
nahmée (von der Verſicherungspfli ird ndeſſen nach der Anſicht
des Herrn Staatsſekretärs hinſichtlich olcher erſonen machen
ſein, 4 entweder durch den Empfang der Weihen oder ander—
weitig durch höhere, insbeſondere wiſſenſchaftliche Bildung ber den
Stand der Berufsarbeiter und der Uunteren Betriehsbeamten hinaus⸗
ehoben und mn Stellungen der bezeichneten Art uUr vorübergehend,
etwa zur ilfe, zur Ausbildung oder Aus ähnlichen Gründen
eingetreten ſind Denn der Verſicherungszwang Oll ſich nach der
Begründung des Geſetzentwurfes und den Qus den Verhandlungen
auch erkennbaren en des Geſetzes nUr auf olche erſonen
erſtrecken, 2 thren Lebensunterhalt berufsmäßig als Arbeiter
oder Untere Betriebsbeamte erwerben oder m ſozialer Beziehung
dieſen Perſonenklaſſen wenigſtens annähernd gleichſtehen“
Wie alſo die Eute it öherer wiſſenſchaftlicher Bildung trotz einem
Einkommen Unter 2000 Mark nicht dem Verſicherungszwange Unter⸗

55 und wie öffentliche Beamte werden, werden
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umgekehrt diejenigen Kirchendiener 7 die ein höheres Ein
ommen aben, trotzdem N als öffentliche Beamte angeſehen,
bgleich anderſeits von dem Verſicherungszwange befreit ind
Das Maßgebende 2

ſt nicht die Einkommensgrenze, ſondern die Art
des ienſtes, die Oziale ellung, der Beſitz der Weihen mit dem
daraus folgenden geiſtlichen Qratter und die dazu gehörende höhere
wiſſenſchaftliche Vorbildung.

Denken Dim uns einmal den othetiſchen, immerhin uim
Bereiche der Möglichkeit liegenden Fall, daß eine kirchliche Verwal
tungsbehörde m einer Entſcheidung bder Eem kirchliches Gericht m
Einem Urteile einem olchen Kirchendiener den ang eines öffent
lichen Beamten uſpräche; as folgte daraus? Gar nichts, weder
für den Betreffenden noch für die Geſamtheit der Kirchendiener.
Für etztere nicht, Eil em gerichtliches Urteil immer nur 1US inter
Dartes und auf alle übrigen gleichen oder ähnlichen
M übertragbar iſt; für den betreffenden Einzelnen nicht, eil das
Irteil irrig wäre und den Beſtimmungen des preußiſchen Qn.
rechtes und der Entſcheidung des Reichsſtaatsſekretärs des Innern
widerſpricht, die durch ihre Ufnahme m die Verordnungen des
Fürſtbiſchöflichen Generalvikariates m Breslau 3zUm Schleſiſchen
Partikularrechte geworden ind In anderen lözeſen verhält ES ſich
hei gleicher oder ähnlicher Sachlage natürlich ebenſo. Endlich würde,
Auch ſelbſt wenn jene Anſicht richtig wäre, immer noch keine E
olge für den wirklichen Charakter jener Kirchendiener eintreten, wenn.
ſie nicht den dispoſitiven Teil des Urteils bildete Der Umſtand, daß
emn Gericht, E8 kirchlich oder weltlich, bei der Beurteilung eines
ihm vorliegenden Rechtsſtreites gewiſſe re Geſichtspunkte wie

den genannten bezüglich des öffentlichen Beamtencharakters
der Kirchendiener als maßgebend annimmt, iſt, auch wenn dieſe
Anſicht richtig wäre, rechtlich irrelevant; damit erlangt die ſicht
keine andere Bedeutung als die einer bloßen Vorausſetzung, me aber
Rechtskraft oder auch NUr ſonſtige Uunmittelbare Folgen von juriſtiſcher
Bedeutun

Hinſichtlich „der Aufſicht der geiſtlichen Obern ber (die
Kirchendiener), von ihrer Beſtrafung bei vorkommenden m.

N, ingleichen von ihrer Entſetzung“ gelten die Vor
chriften ber die Geiſtlichen —(8 567) Sie unterſtehen alſo der Dis
ziplinargewalt des Generalvikariates, das Ordnungsſtrafen
üher ſie verhängen kann und ſoll, Aum die chuldbar Fehlenden zur
gewiſſenhaften Erfüllung ihrer Amtspflichten zurückzuführen. Ebenſo
können ſie bei gröberen Vergehen vor das geiſtliche Gericht Kon
ſiſtorium oder O geſte werden, das dann an die Beſtim
mungen des kirchlichen Strafrechtes und der Strafprozeßordnungdes Kodex bei ſeinem Vorgehen gebunden iſt Keinesfa aber
iſt C8 geſtattet, von einer Entſcheidung der Verwaltungsbehörde, alſodes Generalvikariates, und gegen ſie das Aauh; 98



3 appellieren Enn. Kirchendiener ſich durch Eene Entſcheidung
(3 Gehaltsfragen oder Dienſtangelegenheiten oder
durch Eme Disziplinarbeſtrafung des Generalvikariates beſchwer —,
gibt ES für ihn nUur Enmen Euln 1gen Weg, den nämli den

*  V oberſten Verwaltungsgerichtshof der Kirche, die onzils⸗
kongregation INn Rom, Rekurs ergreifen und Ieſe ihre
höchſte Entſcheidung anzurufen (can

An die Päpſtliche Kommiſſion zur authentiſchen Interpre⸗
tation des C0d T. CalI. wurde die Frage gerichtet, ob ſchöf
licheDekrete, E, Anordnungen, die die Regierun und Verwaltung
der Diözeſe betreffen, auf Grund der Call 1552 bis 1601elne gericht⸗
liche Klage möglich ſei und alls das verneint würde ob wenigſtens
ene Schadenerſatzklage zuläſſig ſei Die Kommiſſion hat 25 Ma
1923 beide Fragen verneint der Frageſtellung ſt zunächſt all
gemeln von à6tio zudicialis ſchlechthin die tede; die angeführten
Kanones beziehen ſich auf alle Inſtanzen, nicht etwa bloß auf die
höheren, römiſchen Gerichte, ſpeziell die Rota; dagegen ſpricht Nr. 2
nUur von dem Gerichtshof der Ota, Wei der Frageſteller
Entſcheidung denkt, die Unmittelhar vom Biſchof ausgeht;
deshalb zieht 2⁷ den CAlII. 157, §2, Nr 16 19241 251)mdie Biſchöfe haben ſtreitigen 0  en ihren Geri  An vor
den päpſtlichen Gerichten. Da nun derGeneraln ikar und das General
vikariat) mit dem Biſchof demque Tribund bildet, Dte dae
alte Recht ſich ausdrückte, womit CalII. 368, ſachlich übereinſtimmt,
indem EL ſagt, daß dem Generaln ikar von Am grundſätzlich
die gleiche urisdietio Ordinaria! der Diözeſe Uſteht wie dem Biſchof
ſelber, 00 daraus, daß ebenſowenig Eln Dekret dieſer
biſchöflichen Behörde erufung Eln Gericht eingelegt werden
kann, QAm allerwenigſten Eln niederes Gericht (Konſiſtorium
O  ffizialat) Jedes Gericht iſt hier, und zwar als ſo ſchlechthit
unzuſtändig

Auch wenn das gemeéeine Ie dies nicht ausdrücklich beſagte
Urde der Sache doch N geänder da das Par

tikularrecht als 18 Praeter gem dieſen Fall folgendermaßen
regelt „Fühl. ſich der K  CL und ſEe

“

en alle übrigen Kirchen
diener! durch Anordnungen des Pfarrers oder durch Beſchlüſſe des
Kirchenvorſtandes i ſeinem Recht Erletzt, ˙ ihm dagegen dit
Beſchwerde an den Erz rieſter und deſſen Entſcheidung dieé
weitere Beſchwerde die unterzeichnete Behörde das Fürſtbiſchöf
iche Generalvikariatsamt! zu, welche auch bei dienſtlichen Ver
gehungen des Küſters und der übrigen Kirchendiener! zur nter
ſuchung und Beſtrafung erſelben, nötigenfalls durch Entlaſſung

Amt, kEO  — eten iſ 7. 18) Auch hier ird wiederum Qus
drücklich auf den 158 und die nit ihm!INI Zuſammenhange ſtehenden
88 156 und 157 des Vreuſ iſchen Rechtes ezug genommen, di
0 beſagen, ſowie auf §§ 567, na die Kirchendiener IV

——



Hinſicht auf
Geiſtlichen

die Beaufſichtigung ebenſo zu behandeln ſind wie die

Das Ergebnis unſerer Unterſuchung iſt alſo dies, daß die
Kirchendiener nach dem gemeinen kanoniſchen Rechte Kirchenbeamte Im uneigentlichen Sinne, partikularrechtlich aber
Angeſtellte ſind, die auf einen Vertrag hin von der betref⸗
fenden Pfarrkirche u. m den Dienſt genommen ind Sie unter
ſtehen isziplinariſch und verwaltungsrechtlich dem Generalvikariate
und können, da der Uebergang von einem Entſcheide einer Ver⸗—
waltungsbehörde ern Gericht unzuläſſig iſt, Tre ES
Vikariates nie irgend ern kirchliches Gericht appellieren,
ſondern NUL die höhere Verwaltungsbehörde, die Congre-
gatio Coneilii In Rom

Das Buch der Iprüche und die Lehre des
Amen⸗em⸗ope.)

Von Ni

1⁰0 Dr Joh Döller, Wien.
W'é Adge hat in den Facsimiles II gyPtlan Hieratie

Papyri III the British Museum, Second Series London 1923,
Taf bis 14, bis 8und 41 bi 50) einen Papyrus ver
öffentlicht, der die „Lehre des Amen⸗em⸗ope“ enthält. Der Heraus⸗geber hat ſeiner Veröffentlichung auch den Verſuch einer Ueberſetzung beigegeben. H Lange hat dann in der däniſchen Zeitchrift „Nordisk Tidsskrikt udgikvet AR Letterstedska Föreningen“1924 eine Ueberſetzung der Sprüche erſcheinen laſſenIm Anſchluſſedaran hat Erman in der „Orientaliſtiſchen Literat eitung“ (0L),Leipzig 1924 (XXVII), 241 bis 252 eine deutſche NAeberſetzung der
„Lehre des Amen⸗em⸗ope“ herausgegeben. In dem 2. ande der
„Hieratiſchen Papyri II dem Britiſchen Muſeum“ (The Teachings 07
Amen-em-apt, London efaßt ſich Ud hauptſächlich mit derLehre des Amen⸗em⸗ope 93 bis 234) und bringt eine Ueberſetzungdes geſamten Buches Nach Erm mag die „Lehre des lmen⸗em⸗ope“va im Anfang des Jahrtau—ends Chr verfaßt worden ſein.

In dem obigen Aufſatze, der Am Mai 192  —0 der Redaktion zu⸗geſchickt wurde, konnten die Abhandlungen über Thema: ICDie Lehre des Amen⸗-em⸗ope, eine ägyptiſche Quelle de.  8 ibliſchen ruchbuches, Pastor bonus, Trier 1  5, 256 18 269; Fr Zimmermann,Aegyptiſche Spruchweisheit un der Bibel, Theologie und Glaube, Paderborn192⁵5, S. 204 bis 217 Wiesmann, Eine ägyptiſche Quelle der SprücheSalobmons? Bibliſche Zeitſchrift, Freiburg Bor 192⁵, 43 bis 503H Heyes, Das uch der Sprüche Ind das ägyptiſche Weisheitsbuchdes Amen⸗em⸗ope, Bonner Zeitſchrift für Theologie und Seelorge, üſſel⸗dorf b 18 14, noch nicht berückſi

10 verden Döller.“
„Theol.⸗prakt Quartalſchrift.“ II. —


